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Erfreulicherweise hat sich die Anzahl unserer 
Mitglieder seit Jahresbeginn nahezu verdop-
pelt. Hier sei an unsere besonders günstigen 
Mitgliedsbeiträge erinnert. Alle BsAfB-Mitglie-
der erhalten unser Verbandsorgan „Praktische 
Arbeitsmedizin“ als Teil der BsAfB-Serviceleis-
tungen. 

An anderer Stelle wird Besorgnis geäu-
ßert über die „aktuelle Entwicklung hinsicht-
lich der Positionierung und Aktivitäten des 
BsAfB“ – warum? Auf unserer Homepage, in 
unseren BsAfB-News, in der neuen Fachzeit-
schrift „Praktische Arbeitsmedizin“ und in den 
Anschreiben an andere Berufsverbände ha-
ben wir immer wieder konkrete Angebote für 
mögliche Kooperationen unterbreitet. In den 
Anschreiben wurden Möglichkeiten zur Zu-
sammenarbeit auf den Punkt gebracht. Hier 
wurden gegenseitige Verlinkungen auf den Ho-
mepages (möglichst mit Einfügen der Logos), 
Ankündigungen von Fortbildungsveranstaltun-
gen anderer Berufsverbände, Terminabstim-
mungen bei Fortbildungsveranstaltungen und 
vieles mehr vorgeschlagen.

Zunächst die Gründung eines eigenständigen 
Berufsverbandes und dann das Angebot zahl-
reicher Kooperationsvorschläge erscheint wi-
dersprüchlich. Viele selbstständige oder frei-
berufliche Betriebsärzte/innen fanden ihre 
Interessen in unserem Bruderverband nicht 
ausreichend vertreten. Sehr viele Ärztinnen 
und Ärzte des BsAfB sind Mitglieder in meh-
reren Berufsverbänden. In einem anderen Ver-
band als Sektion ausreichende Würdigung 
ihrer Interessen zu erlangen, erschien den Mit-
gliedern in den zehn Jahren seit der Gründung 
der Arbeitsgemeinschaft freiberuflicher Be-
triebsärzte (AfB - unser Name vor BsAfB) eher 
unwahrscheinlich. 

Das Agieren unseres Berufsverbands zeigt an-
sehnliche Erfolge. Der BsAfB (Bundesverband 
selbstständiger Arbeitsmediziner und freiberuf-
licher Betriebsärzte) ist, wie es der Name sagt, 
eine Interessensvertretung von Ärztinnen und 
Ärzten mit der Gebietsbezeichnung Arbeitsme-
dizin und der Zusatzbezeichnung Betriebsme-
dizin. Weiteres hierzu finden Sie auf unserer 
Homepage (www.bsafb.de) unter dem Button 
<Wir über uns>. Die große Resonanz auf die 
Herausgabe unseres Verbandsorgans „Prakti-
sche Arbeitsmedizin“, die vielen Anfragen un-
ter unserer kostenfreien Servicerufnummer 
0800 101 61 87, die vielen Zugriffe auf unse-
re Homepage und unser www.arbeitsmediz-
inforum.de, die zahlreichen neuen Mitglied-
schaften und das große Interesse an unserem 
2. bundesweiten Betriebsärztetag (schon vor 
dem Druck des vollständigen Programms) 
sprechen für sich.

Es wurden Befürchtungen ausgesprochen, 
mehrere Berufsverbände im Gebiet Arbeits-
medizin könnten der Sache schaden. Eine 
verstärkte Wahrnehmung bei Politikern durch 
Einigung auf gemeinsame Ziele unterschiedli-
cher Verbände scheint mir viel plausibler. So 
ist zum Beispiel die Kooperation von DGAUM 
und VDBW eine Verbesserung bei der Durch-
setzung arbeitsmedizinischer Interessen. Der 
Vorstand des BsAfB bietet seit Aufnahme sei-
ner Tätigkeit in verstärktem Maße Kooperati-
onen auf den unterschiedlichsten Ebenen an. 
Unsere 1995 gegründete Vorgängerorganisa-
tion „Arbeitsgemeinschaft freiberuflicher Be-
triebsärzte e.V.“ (AfB) hatte seit Gründung sat-
zungsgemäß den Auftrag die Kooperation mit 
anderen Berufsverbänden anzustreben. 

Auf unserer letzten Mitgliederversammlung 
und bei der letzten Satzungsänderung (Feb-
ruar 2005) wurde der Auftrag zur Kooperati-

on bekräftigt und einstimmig beschlossen. Da 
wir selber die Zusammenarbeit mit anderen ar-
beitsmedizinischen und betriebsärztlichen In-
teressensvertretungen anstreben, sind wir of-
fen für alle, die gemeinsam mit uns an der 
Verwirklichung des Ziels einer kompetenten 
betriebsärztlichen Betreuung arbeiten wollen. 
Wir grenzen daher niemanden aus, sondern 
beziehen alle mit ein, mit deren Unterstützung 
wir diesem Ziel näher kommen.

Die Vorteile einer außerordentlichen BsAfB-
Mitgliedschaft (vergünstigte Teilnahme an den 
Betriebsärztetagen, Zusendung von „Prakti-
sche Arbeitsmedizin“, Arbeitsmaterialien, Mus-
terverträge …) wird zunehmend auch von an-
gestellten Ärzten/innen genutzt. Sie werden 
meist nicht in der „Betriebsarztsuche“ gelis-
tet, da sie in der Regel keine weiteren Betrie-
be betreuen dürfen. „Außerordentliche Mitglie-
der können grundsätzlich Personen werden, 
die einen engen Bezug zur Arbeitsmedizin ha-
ben,…“ (aus unserer neuen Satzung vom 5. 
Februar 2005).
 
Die www.betriebsarztsuche.de ist eine Idee un-
seres damaligen Vorsitzenden Dr. Mathias Bie-
berbach aus Hannover. Sie wurde schon 1995 
auf der Gründungsversammlung beschlossen. 
Die AfB hatte die erste arbeitsmedizinisch qua-
litativ gute Homepage. Die große Bedeutung 
des Internets wurde von uns frühzeitig erkannt. 
Die AfB und der BsAfB zeichneten sich immer 
durch eine hohe Affinität zu den elektronischen 
Medien aus. Von Anfang an wurde ein inter-
ner Bereich nur für Mitglieder und ein Arbeits-
medizinforum realisiert. Wir können zu Recht 
auf das äußere Erscheinungsbild, die Inhalte 
und die Funktionalität (Suchbutton, zahlreiche 
funktionierende Links und die Aktualität) stolz 
sein.

BsAfB-News
November 2005

ISSN 1861- 6704 Prakt. Arb.med. 2005; 2: 38



Praktische Arbeitsmedizin

39

Jede größere medizinische Fachrichtung kann 
ein weit gefächertes Fortbildungsangebot vor-
weisen. Teilweise finden mehrere Veranstal-
tungen am gleichen Tag im selben Ort statt. 
Professionelle Eventveranstalter und nicht-
kommerzielle Institutionen wetteifern um die 
beste wissenschaftliche Qualität, die Aktuali-
tät, den Praxisbezug der Inhalte, das Ambien-
te, die günstigsten Preise und die beste Termi-
nierung (Wochenende versus Werktage). Der 
Versuch Verbandsmitglieder nur auf eigene 
Veranstaltungen einzuschwören, beweist eine 
fehlende Souveränität. Die Abstimmung dar-
über, ob eine Fortbildung den Qualitätsmaß-
stäben der Teilnehmer entspricht oder nicht, 
wird durch das Teilnahmeverhalten von Fortbil-
dungswilligen entschieden. Über 220 Teilneh-
mer beim 1. bundesweiten Betriebsärztetag im 

Februar des Jahres sprechen für sich selbst.

Eine praktische Onlineanmeldung zum 2. bun-
desweiter Betriebsärztetag am Samstag und 
Sonntag den 21. und 22. Januar 2006 im Desi-
gnhotel Wienecke XI in Hannover über unsere 
Homepage www.bsafb.de ist bereits realisiert. 
Wählen Sie hierzu den Button <Betriebsärzte-
tag Jan. 06> links in der Menüleiste. Den Flyer 
mit Faxanmeldung, Infos und die 2. Ausgabe 
von „Praktischer Arbeitsmedizin“ mit integrier-
tem Programmheft erhalten Sie kostenfrei 
über die Servicenummer unserer Geschäfts-
stelle  0800 101 61 87. Nachdem die Seminar-
gebühr auf dem BsAfB-Konto eingegangen ist, 
erhalten Sie eine schriftliche Buchungsbestäti-
gung. Die Teilnahmegebühr beträgt für BsAfB-
Mitglieder 120,- Euro (für Sa. und So. inklusive 

Speisen und Getränke) und für Nicht-Mitglie-
der 150,- Euro. Ein Tag kostet jeweils die Hälf-
te. Sollten Teilnehmer/innen zu einem späte-
ren Zeitpunkt (bis spätestens 17.01.2006) von 
einem unserer Sponsoren eine Einladung er-
halten, wird der Betrag zurückerstattet. 

Dr. med. Uwe Ricken
Vorsitzender des BsAfB e.V.
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